
Urschrift 
Arbeitsgericht Freiburg 
Aktenzeichen: 11 Ca 110/20 
(Bitte bei allen Schreiben angeben!) 

Verkündet am 19.11.2020 

Urkundsbeamtin/er der Geschäftsstelle 

In der Rechtssache 

Im Namen des Volkes 

Urteil 

- Kläg. -

Proz.-Bev.: DGB Rechtsschutz GmbH 
Friedrichstraße 41 - 43, 79098 Freiburg 

gegen 

- Bekl. -

t DEZ. 

T
--

GmbH 1

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Kosten des Rechtsstreits hat der Kläger zu tragen.

3. Der Wert des Streitgegenstands wird auf 18.963,00 € festgesetzt.
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Tatbestand 

Im Streit steht die Forderung des Teilerwerbsminderungsrente beziehenden Klägers auf 

Teilnahme an einer tarifvertraglichen Altersteilzeit. 

Der Kläger ist seit mehr als 32 Jahren bei der Beklagten beschäftigt. Er arbeitet im Briefzentrum 

F. Der Kläger war zunächst mit 15 Wochenstunden beschäftigt und seit mindestens 

01.03.2002 - nach dem Klägervortrag bereits seit dem 09.07.1990 - im Umfang von 20 

Wochenstunden. Der Kläger bezieht eine Teilerwerbsminderungsrente mindestens seit dem 

01.01.2019. Mit einer am 17.09.2019 unterschriebenen Erklärung (Anlage K2, AS 22) bestätigte 

der Kläger eine Rentenberatung im Sinne von § 2 Abs. 3 des Tarifvertrages Nr. 159 vom 

05.10.2011 und beantragte eine Teilnahme am Altersteilzeitmodell. Die Beklagte lehnte unter 

Berufung auf § 1 S.2 d) dieses Tarifvertrages eine Altersteilzeit ab wegen des Bezugs einer 

Teilerwerbsminderungsrente durch den Kläger.§ 1 S. 2d) lautet auszugsweise: 

,,Hiervon ausgenommen sind: 

d) Arbeitnehmer, bei denen zum Zeitpunkt des Beginns der
Leistungsfall nach dem Tarifvertrag betriebliche Altersversorgung
der Deutsche Post AG (TV bAV Post, Nr. 179) oder dem
Tarifvertrag zur Regelung des Besitzstandes aus der bisherigen
VAP-Zusatzversorgung (TV BZV) eingetreten ist oder die einen
Rentenantrag auf eine Betriebsrente Post neu nach einem der
beiden Tarifverträge oder auf eine gesetzliche Rente gestellt
haben."

Der Kläger ist der Auffassung, der Gleichbehandlungsgrundsatz gebiete seine Teilnahme am 

Altersteilzeitmodell als Teilzeitbeschäftigter. Der Tarifvertrag sei dahingehend auszulegen, dass 

§ 1 S.2 d) lediglich Arbeitnehmer ausschließt, die eine gesetzliche Altersrente beantragt haben.

Der Kläger hat zuletzt beantragt: 

Es wird festgestellt, dass der Tarifvertrag Nr. 159 vom 05.10.2011 zum altersgerechten 

Arbeiten auf den Kläger Anwendung findet und der Kläger nicht aufgrund des Bezugs 

von Teilerwerbsminderungsrente aus dem Anwendungsbereich des Tarifvertrages 

ausgeschlossen ist. 

Die Beklagte hat beantragt, 

die Klage abzuweisen. 
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Rechtsmittelbelehrung 

1. Gegen dieses Urteil kann der Kläger Berufung einlegen.
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Die Einlegung der Berufung hat binnen eines Monats nach Zustellung dieses Urteils schriftlich oder
mittels elektronischen Dokuments nach§ 46c ArbGG beim Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg
- Kammern Freiburg -, Habsburgerstr. 103, 79104 Freiburg i. Br. zu erfolgen. Die Berufungsschrift
muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung, dass
gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde, enthalten. Die Berufung ist, sofern nicht bereits in der
Berufungsschrift erfolgt, binnen zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils schriftlich gegenüber
dem Landesarbeitsgericht zu begründen.

Der Berufungskläger muss sich vor dem Landesarbeitsgericht durch einen bei einem deutschen 
Gericht zugelassenen Rechtsanwalt vertreten lassen, insbesondere muss die Berufungsschrift von 
einem solchen unterzeichnet oder bei Einreichung mittels elektronischen Dokuments nach § 46c 
ArbGG autorisiert sein. 
An seine Stelle kann auch ein Vertreter eines Verbandes (Gewerkschaften, 
Arbeitgebervereinigungen) oder eines Spitzenverbandes (Zusammenschlüsse solcher Verbände) 
treten, sofern er kraft Satzung oder Vollmacht zur Vertretung befugt und die Partei Mitglied des 
Verbandes oder Spitzenverbandes ist. An die Stelle der vorgenannten Vertreter können auch 
Angestellte einer juristischen Person, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer 
dieser Organisationen stehen, treten, sofern die juristische Person ausschließlich die Rechtsberatung 
der Verbandsmitglieder entsprechend deren Satzung durchführt und der Verband für die Tätigkeit der 
Bevollmächtigten haftet. Ist die Partei Mitglied eines Verbandes oder Spitzenverbandes, kann sie 
sich auch durch einen Vertreter eines anderen Verbandes oder Angestellten einer der oben 
genannten juristischen Personen mit vergleichbarer Ausrichtung vertreten lassen. 

Mit der Berufungsschrift soll .das bei elektronischer Übermittlung erhaltene Original, ansonsten eine 
Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden. Die 
Geschäftsstelle des Landesarbeitsgerichts bittet, Schriftsätze in fünffacher Fertigung einzureichen. 
Dies gilt nicht bei Einreichung der Schriftsätze als elektronisches Dokument gemäß § 46c ArbGG. 

2. Für die Beklagte ist gegen dieses Urteil ein Rechtsmittel nicht gegeben.

D. Vorsitzende:




